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Zusammenfassung
Das Nutzen von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) ist ohne Fahrerlaubnis ab dem 14. Lebensjahr mög­
lich, diese sind unkompliziert über App-gestützte Sharing-Dienste in vielen Regionen verfügbar. Es existieren 
zahlreiche nationale und internationale Studien, die sich mit der potenziellen Unfallgefahr im Rahmen der 
Nutzung eines E-Scooters auseinandersetzen. Ein Risikofaktor für Unfälle stellt dabei die Alkoholisierung 
des Fahrers dar. Wissenschaftliche Daten hinsichtlich des Alkoholisierungsgrades sowie alkoholbedingter 
Auffälligkeiten von E-Scooter-Fahrern zum Vorfallszeitpunkt liegen bereits für den großstädtischen Bereich 
vor. In der vorliegenden monozentrischen, retrospektiven Datenanalyse wurden für einen 2-Jahreszeitraum

 

(2022–2023) alle durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg (kleinstädtischer und ländlicher Bereich) an­
geordneten Blutprobenentnahmen bei bestehendem Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt auf einem E-Scooter 
systematisch ausgewertet. Neben der objektivierten BAK wurden dem Antrag und Protokoll zur Feststellung 
von Alkohol weitere Analysekriterien wie das Alter, das Geschlecht, die Vorfallszeit sowie allgemeine Umstän­
de der Verkehrskontrolle zur vergleichenden Analyse entnommen. Im Studienzeitraum gingen im Institut 
für Rechtsmedizin Greifswald 252 Fälle bei bestehendem Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt auf einem E- 
Scooter ein. Die gemessene BAK lag zwischen 0,02‰ und 3,09‰. Im Monatsvergleich konnte eine geringere 
Fallzahl in den Monaten November bis Februar festgestellt werden. Bei der Vorfallszeit lag ein eindeutiger 
Schwerpunkt in den Nachtstunden (21:00 Uhr bis 06:00 Uhr). In den Beobachtungen der Polizei wurde in 
90 Fällen die Fahrweise der Betroffenen als sicher beurteilt, die Bewegung bzw. Koordination wurde in 121

 

Fällen, der Gang in 142 Fällen als unauffällig eingeschätzt. In 188 Fällen wurden seitens der Polizei und in 
vergleichbarer Größenordnung (199 Fälle) durch den Arzt selten körperlichen Auffälligkeiten dokumentiert. 
Als wesentliches Ergebnis der vorliegenden Studie konnte eine erhebliche Alkoholisierung von vorrangig 
männlichen E-Scooter-Fahrern im kleinstädtischen und ländlichen Bereich nachgewiesen werden, diese lag 
in ca. 80 % der Fälle im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Im Gegensatz dazu wurden durch die 
Polizei und/oder den Arzt keine gravierenden alkoholbedingten Ausfallerscheinungen dokumentiert. Diese 
Studie gibt somit Anlass zu einer verstärkten Aufklärung im Hinblick auf das Führen von E-Scootern nach 
Alkoholgenuss im Sinne einer Prävention und stellt zudem die Dokumentation von alkoholbedingten Auffäl­
ligkeiten durch die Polizei bzw. den blutabnehmenden Arzt in Frage.

Aufsätze Wudtke/Talarico/Bockholdt | Alkoholisiert auf dem E-Scooter.
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Zusammenfassung

Im Zeitraum Mitte Mai bis Ende August 2024 hat das Institut der deutschen Wirtschaft zum 
dritten Mal eine Auswertung der automatisierten Zählstationen an den Autobahnen ohne 
dauerhaftes Tempolimit in Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Dabei wurden die Anzahl der 
vorbeifahrenden Pkw und Nutzfahrzeuge und ihre Geschwindigkeit erfasst. Es handelt sich 
somit um eine Auswertung des Verkehrsaufkommens und nicht der Fahrleistungen. In die 
Auswertung gingen insgesamt etwa 1,9 Milliarden erfasste Pkw ein. Diese fuhren in Abwesen­
heit eines dauerhaften Tempolimits im Durchschnitt 113,5 km/h. Im Vergleich zu den beiden 
früheren Messungen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit sichtbar gefallen. Sie lag im Jahr 
2021 noch knapp 3 km/h höher. Im Jahr 2022 betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit noch 
115,2 km/h. Fast 83 Prozent der Pkw wurden in einer Minute gezählt, in der die Durchschnitts­
geschwindigkeit aller erfassten Pkw unter 130 km/h lag. Bei weiteren 10,5 Prozent betrug 
die ihnen zugeordnete Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 130 und 140 km/h. Über die 
Tageszeit differenziert bleiben diese Muster relativ stabil. An Wochenenden verschiebt sich die 
gesamte Geschwindigkeitsverteilung leicht hin zu einem höheren Tempo. Die vorliegenden 
Ergebnisse für Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ohne Tempolimit deuten daher auf eine 
bewusste Wahl der Geschwindigkeiten hin.

Aus der Forschung Analyse zu Verkehr und Geschwindigkeit auf Autobahnen

250 Blutalkohol | Vol. 62 | No. 3/2025


